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Den europäischen Flüchtlingsschutz  
neu regeln
Nach der wegweisenden Entscheidung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs vom 
23. Februar 2012 („Hirsi und andere gegen Italien“) müssen der europäische Flüchtlings-
schutz neu geregelt und die menschenrechtlichen Verpflichtungen stärker beachtet werden. 
Auch Deutschland steht in der Verantwortung und muss Konsequenzen ziehen. 

Die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte (EGMR) hat am 23. Februar 2012 
ein Urteil gefällt, welches wegweisend für den Schutz 
von Flüchtlingen in Europa ist.1 Der Gerichtshof hat-
te in dem Fall („Hirsi und andere gegen Italien“) zu 
entscheiden, ob es mit der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) vereinbar ist, dass Italien 
im Mai 2009 südlich von Lampedusa Flüchtlinge 
auf Hoher See gestoppt und auf italienischen Mi-
litärschiffen nach Libyen gebracht hat. Bei den Be-
schwerdeführenden handelt sich um 24 Personen aus 
Somalia und Eritrea, die ihre Fahrt auf dem Mittel-
meer von Libyen aus gestartet hatten. Der italienische 
Innenminister hatte einen Tag nach den Ereignissen 
in einer Pressekonferenz das Handeln Italiens durch 
Bezugnahme auf ein Abkommen gerechtfertigt, das 
Italien im Februar 2009 mit Libyen geschlossen hatte. 
Die besondere Bedeutung der Entscheidung des EGMR 
liegt in der verbindlichen Feststellung, dass der men-
schen- und flüchtlingsrechtlich verbriefte Grundsatz 
der Nichtzurückweisung (Refoulement-Verbot) auch 
auf Hoher See zu beachten ist. Der Gerichtshof hat 
damit klargestellt, dass sich die Vertragsstaaten ih-
ren Verpflichtungen aus den Menschenrechten nicht 
entziehen können, indem sie Grenzkontrollen auf die 
Hohe See vorverlagern. Die Entscheidung ist für die 
europäische Flüchtlingspolitik von erheblicher Be-
deutung, da alle Mitgliedstaaten der EU Vertrags-
staaten der EMRK sind und die EU selbst an die EMRK 
gebunden ist.2

Der Gerichtshof hat einstimmig festgestellt, dass 
Italien die Europäische Menschenrechtskonvention 
verletzt hat. Festgestellt wurden Verletzungen von 
Art. 3 EMRK (Verbot von Folter und unmenschlicher 
Behandlung), Art. 4 des Vierten Zusatzprotokolls zur 
EMRK (Verbot der Kollektivausweisung) und Art. 13 
der EMRK (Recht auf einen effektiven Rechtsbehelf). 
Diese Bestimmungen garantieren jedem Menschen, 
der Schutz vor schweren Menschenrechtsverletzun-
gen sucht, das Recht auf Zugang zu einem Verfahren, 
in dem sein Antrag auf Schutz individuell geprüft 
wird. Personen, denen bei Zurückweisung oder Ab-
schiebung Menschenrechtsverletzungen wie Folter 
oder unmenschliche Behandlung drohen, haben ein 
Recht auf Schutz. Zudem müssen den Betroffenen im 
Falle einer Ablehnung ihres Schutzantrages effekti-
ve Rechtsschutzmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 
Um diese Rechte – und den Schutz, der aus der Gen-
fer Flüchtlingskonvention resultiert – geltend ma-
chen zu können, ist der Zugang zu einem Verfahren 
erforderlich, in dem ein Antrag auf Asyl oder ande-
ren internationalen Schutz gestellt werden kann. Ein 
solches Verfahren wie auch die Wahrnehmung von 
Rechtsschutzmöglichkeiten im Falle einer Ablehnung 
des Schutzantrags kann aus praktischen Gründen nur 
auf dem Territorium eines Vertragsstaates durchge-
führt werden und nicht etwa auf einem Schiff auf 
Hoher See.3

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de
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1. Das Urteil: Zentrale Aussagen 
und ihre Einordnung

Grundsatz der Nichtzurückweisung bei 
vorverlagerten Migrationskontrollen auf 
Hoher See

Der Gerichtshof hat in der Entscheidung eine wesent-
liche Frage des Menschenrechts- und Flüchtlings-
schutzes beantwortet, bei der innerhalb der EU bisher 
keine Einigkeit bestand. Es geht um die Frage, ob der 
menschen- und flüchtlingsrechtlich verbriefte Grund-
satz der Nichtzurückweisung (Refoulement-Verbot) 
von den Mitgliedstaaten auch bei vorverlagerten 
Grenzkontrollen auf Hoher See zu beachten ist. Die 
unterschiedlichen Positionen, die die Mitgliedstaaten 
zu dieser Frage bisher vertreten haben, sind sicherlich 
auch mit der Situation südlich gelegener Randstaa-
ten der EU zu erklären.4 Diese sind stärker durch Auf-
gaben des Grenzschutzes, der Prüfung von Anträgen 
auf Asyl und der Unterbringung von Asylbegehrenden 
herausgefordert als Staaten ohne EU-Außengrenzen. 
Gleichzeitig fehlt es EU-intern an einem System, das 
die ungleich höhere Belastung geografisch am Rand 
der EU gelegener Staaten ausgleicht. Nach dem ge-
genwärtig existierenden System, insbesondere der so 
genannten Dublin II-Verordnung5, ist in erster Linie 
der Staat, in dem eine Person erstmals das Territorium 
der EU betreten hat, für die Prüfung eines Asylbegeh-
rens zuständig.

Ausübung von Hoheitsgewalt entscheidend

Der EGMR hat in der Entscheidung unter Bezugnahme 
auf Art. 1 EMRK klargestellt, dass das Refoulement-
Verbot  auch auf Hoher See einzuhalten ist. Dass der 
Geltungsbereich der EMRK nicht auf das Territorium 
der Vertragsstaaten begrenzt ist, hat der Gerichts-
hof bereits in früheren Entscheidungen festgestellt.6 
Nach dem Wortlaut von Art. 1 EMRK kommt es mit 
Blick auf den räumlichen Geltungsbereich der Kon-
vention entscheidend darauf an, ob eine Person der 
Hoheitsgewalt eines Vertragsstaates untersteht. Dies 
kann auch auf Sachverhalte zutreffen, in denen sich 
die jeweils betroffene Person außerhalb des Staats-
gebiets eines Vertragsstaaten befindet. Dies gilt etwa 
für Fälle, in denen Hoheitsträger oder auch nicht-
staatliche Akteure im Rahmen staatlich legitimierter 
Befugnisse handeln und dabei außerhalb des eigenen 
Staatsgebiets die faktische Kontrolle und Macht über 

eine Person haben.7 Dementsprechend hat der EGMR 
bereits in der Vergangenheit in unterschiedlichen 
Konstellationen Hoheitsgewalt im Sinne von Art. 1 
EMRK angenommen und die Geltung der EMRK jen-
seits der Staatsgrenzen eines Vertragsstaates bejaht.8 
Übt ein Vertragsstaat außerhalb seines Staatsgebiets 
Hoheitsgewalt aus, muss er die für die betroffene 
Person in der jeweiligen Situation relevanten Rechte 
der EMRK beachten.9 Für die Frage, ob ein Vertrags-
staat Hoheitsgewalt ausgeübt und dabei durch eine 
Zurückweisung eine Rechtsverletzung begangen hat, 
ist entscheidend, ob sie durch eine dem jeweiligen 
Vertragsstaat zurechenbare Handlung erfolgte.10 

Auf einem staatlichen Schiff ergibt sich die Hoheits-
gewalt bereits nach Völkergewohnheitsrecht und 
internationalen Kodifikationen des Seerechts.11 Be-
finden sich Schutzsuchende auf einem Schiff eines 
Vertragsstaates der EMRK, wie dies im Fall „Hirsi“ 
gegeben war, gibt es keinen Anlass für Zweifel an 
der Ausübung von Hoheitsgewalt.12 Die Entscheidung 
des EGMR erging dementsprechend auch einstimmig. 
Italien hatte Flüchtlinge auf Hoher See aufgegriffen, 
auf Militärschiffen festgehalten und nach Libyen ge-
bracht. Damit hat Italien den Grundsatz der Nichtzu-
rückweisung missachtet und die einschlägigen Rech-
te der Betroffenen aus der EMRK verletzt. 

Die Ausübung von Hoheitsgewalt auf Hoher See ist 
indes nicht auf Fälle begrenzt, in denen Personen auf 
einem Schiff eines Vertragsstaates festgehalten wer-
den, auf dem der Staat die Rechtshoheit hat. Allein 
die faktische Kontrolle und Macht über eine Person 
kann bei Handlungen jenseits des eigenen Staatsge-
bietes Hoheitsgewalt und damit die Bindung an die 
Verpflichtungen aus der EMRK begründen. Dies hat 
der EGMR bereits in einigen Entscheidungen ausge-
führt und in der Entscheidung „Hirsi gegen Italien“ – 
unter Hinweis auf diese Entscheidungen – bestätigt.13

Die faktische Kontrolle und Macht über Personen ist 
etwa dann gegeben, wenn ein Flüchtlingsboot auf 
Hoher See angehalten, betreten und dessen Führung 
zwecks Kurswechsels übernommen wird. Gleiches ist 
anzunehmen, wenn sich Personen in kleinen Flücht-
lingsbooten den Anweisungen von größeren Schiffen 
zur Änderung ihres Kurses nicht widersetzen können, 
ohne eine lebensgefährliche Kollision zu riskieren.14
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Keine Umgehung menschenrechtlicher 
Verpflichtungen durch bi- oder multi-
laterale Vereinbarungen

Der EGMR hat – wie schon in vorangegangenen Ent-
scheidungen - klargestellt, dass die Vertragsstaaten 
ihre Verpflichtungen aus der EMRK nicht umgehen 
können, indem sie untereinander oder mit anderen 
Staaten Vereinbarungen treffen, die dazu führen, 
dass der Grundsatz der Nichtzurückweisung nicht 
oder nicht ausreichend beachtet wird.15 Ob das Han-
deln Italiens im Einklang stand mit einem Abkommen, 
das Italien im Februar 2009 mit Libyen unter Gaddafi 
geschlossen hatte, wie der italienische Innenminister 
einen Tag nach den Ereignissen in einer Pressekonfe-
renz erklärt hat, ist daher für die menschenrechtliche 
Bewertung des Falles nicht entscheidend. 

Nach der Rechtsprechung des EGMR wie auch des 
Europäischen Gerichtshofes (EuGH) ist es menschen-
rechtlich nicht zulässig, dass die Mitgliedstaaten oder 
die EU aufgrund von Abkommen mit Drittstaaten da-
von ausgehen, dass der jeweilige Drittstaat unwider-
legbar sicher ist.16 Dies wird besonders deutlich in der 
jüngeren Rechtsprechung des EGMR17 und des EuGH18, 
wonach es nicht mit der EMRK und mit Unionsrecht  
– der EU-Grundrechte-Charta – vereinbar ist, wenn 
die Mitgliedstaaten unter Anwendung der Dublin 
II-Verordnung Menschen in andere Mitgliedstaaten 
überstellen, ohne dass Rechtsschutzmöglichkeiten 
mit aufschiebender Wirkung hiergegen bestehen.19 
Die EU-Mitgliedstaaten dürfen in ihrem nationalen 
Recht also auch nicht von der unwiderlegbaren Ver-
mutung der Sicherheit anderer EU-Mitgliedstaaten 
ausgehen und effektive Rechtschutzmöglichkeiten 
gegen Überstellungen in einen anderen Mitgliedstaat 
ausschließen. 

Im Übrigen kann die Handlung eines Staates auch eine 
Menschenrechtsverletzung darstellen und eine men-
schenrechtliche Verantwortlichkeit nach Völkerrecht 
begründen, wenn die Handlung selbst zwar nicht un-
mittelbar eine Rechtsverletzung bei einem Einzelnen 
bewirkt, aber eine Beihilfe zur Menschenrechtsver-
letzung eines anderen Staates darstellt. Eine solche 
Beihilfehandlung liegt vor, wenn sie in Kenntnis der 
Umstände der absehbaren Völkerrechtsverletzung 
durch den anderen Staat geschieht und die Haupt-
handlung des anderen Staates unterstützt.20 Beispiele 
für Beihilfehandlungen sind die Lieferung von Tech-
nik, finanzielle Unterstützung oder auch politische 

Erklärungen, Zusicherungen und Vertragsabschlüsse, 
die eine völkerrechtswidrige Tat fördern.21 Auch in 
diesem Zusammenhang muss die aktuelle EU-Stra-
tegie im Bereich der Migrationskontrolle kritisch be-
trachtet werden: Wenn Drittstaaten etwa finanzielle 
und technische Hilfen für den Grenzschutz in ihrem 
Staat erhalten, kann dadurch unter Umständen die 
menschenrechtswidrige Behandlung von Flüchtlin-
gen in vorhersehbarer Weise befördert werden. Dies 
umso mehr, wenn die Hilfe an Staaten geleistet wird, 
in denen sich der Menschenrechtsschutz auf niedri-
gem Niveau befindet und kein funktionierendes Asyl-
system existiert.22

Dass Italien mit Libyen unter der Herrschaft von Gad-
dafi ein Abkommen geschlossen hat, um zu verhin-
dern, dass Menschen auf italienischem Territorium 
einen Antrag auf Flüchtlingsschutz stellen können, 
kann als ein Beispiel dafür dienen, in welche Rich-
tung sich die Grenzschutzpolitik in den Mitglied-
staaten und auf europäischer Ebene in den letzten 
Jahren entwickelt hat. Die Menschenrechtssituation 
in Libyen unter Gadaffi war desaströs, Schutzsu-
chende wurden systematisch unter inhumanen Be-
dingungen inhaftiert und häufig gefoltert; darüber 
hinaus wurden sie trotz Bedrohungsgefahr in ihre 
Herkunftsstaaten abgeschoben.23 Die Entscheidung 
im Fall „Hirsi gegen Italien“ macht daher auch be-
sonders deutlich, dass Europa seine Glaubwürdigkeit 
im Bereich der Menschenrechte und des Flüchtlings-
schutzes völlig verliert, sollte es den eingeschlage-
nen Weg beibehalten.24 Dies gilt auch mit Blick auf 
Vorschläge, nach denen Griechenland Flüchtlinge an 
seinen Außengrenzen rigoros zurückweisen soll. Sol-
che Vorschläge, die zuletzt am 8. März, also nach der 
Entscheidung des EGMR, in Brüssel im Rahmen eines 
Treffens der Justiz- und Innenminister der EU thema-
tisiert worden sind,25 ignorieren den Grundsatz der 
Nichtzurückweisung an der Grenze der EU.

2. Neuorientierung in der  
europäischen Flüchtlingspolitik 
erforderlich

Die Entscheidung des EGMR macht deutlich, dass die 
europäische Flüchtlingspolitik grundlegend verändert 
werden muss. Der EGMR hat der Grenzschutzstrate-
gie vorverlagerter Migrationskontrollen eine klare 
Absage erteilt.26 
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Es ist derzeit ein zentrales Element europäischer Mi-
grationskontrolle, dass Flüchtlinge auf Hoher See ab-
gefangen oder aufgegriffen werden, um sie daran zu 
hindern, die Außengrenze oder das Staatsgebiet von 
Mitgliedstaaten zu erreichen. Eine solche Praxis kann 
durch einzelne Mitgliedstaaten erfolgen oder auch 
durch gemeinsame Einsätze der Mitgliedstaaten, 
etwa im Rahmen von Einsätzen unter Beteiligung 
der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex. Das 
bestehende europäische Regelungswerk zu Frontex-
Einsätzen lässt grundsätzlich Maßnahmen zu, nach 
denen die am Einsatz Beteiligten die Kontrollgewalt 
über Flüchtlingsboote und ihren Kurs auf hoher See 
übernehmen.27 

Nach der Entscheidung des EGMR ist nun klar, dass 
solche Maßnahmen gegen den menschen- und 
flüchtlingsrechtlich verankerten Grundsatz der Nicht-
zurückweisung verstoßen und die entsprechenden 
Rechte der Betroffenen aus der EMRK verletzen. Die 
Staaten sind in ihrem Handeln nicht erst dann an die 
Konvention gebunden, wenn Flüchtlinge die Außen-
grenzen oder das Territorium eines Staates erreicht 
haben. Entscheidend ist vielmehr, dass die Staaten 
Hoheitsgewalt ausüben, wenn sie Schiffe einsetzen 
und die Flüchtlinge auf Hoher See daran hindern, ihre 
Rechte aus der EMRK geltend machen zu können.

Die Entscheidung hat sowohl Bedeutung für die 
Rechtssetzungsorgane der EU als auch für die Mit-
gliedstaaten. Der menschen- und flüchtlingsrecht-
lich verbriefte Grundsatz der Nichtzurückweisung ist 
nach der Entscheidung des EGMR auch auf Hoher See 
zu beachten.

Die EU muss die menschenrechtlichen Verpflichtun-
gen beim Schutz der gemeinsamen EU-Außengrenzen 
klar europarechtlich regeln. Zugleich müssen Mandat 
und Ausrichtung der Europäischen Grenzschutzagen-
tur Frontex auf den Prüfstand gestellt werden. Sofern 
nicht eindeutig und effektiv gewährleistet ist, dass 
die Garantien der EMRK eingehalten werden, sollten 
die Mitgliedstaaten jegliche Unterstützung und Be-
teiligung an Frontex-Einsätzen einstellen.

Das Urteil steht in einer Reihe jüngerer Entscheidun-
gen, in denen der EGMR – wie auch der EuGH - die 
Mitgliedstaaten der EU auf ihre menschenrechtlichen 
Verpflichtungen gegenüber Flüchtlingen hingewiesen 
hat. Ein zentrales Problem im Rahmen der europä-
ischen Flüchtlingspolitik besteht darin, dass Staaten 
mit südlichen EU-Außengrenzen gegenwärtig stärker 

durch Migrationsbewegungen und die Prüfung von 
Asylanträgen herausgefordert sind als Staaten ohne 
EU-Außengrenzen. Zugleich sind die Bedingungen, 
unter denen Flüchtlinge aufgenommen werden, in 
einigen dieser Staaten menschenunwürdig.28 Diese 
Situation wird dadurch verschärft, dass es EU-intern 
an politischem Willen mangelt, ein solidarisches Sys-
tem zu schaffen, das eine ungleich höhere Belastung 
geografisch am Rand der EU gelegener Staaten aus-
gleicht. Dazu müsste auch die Dublin II-Verordnung 
reformiert werden, nach der in erster Linie der Staat 
für die Prüfung eines Asylbegehrens zuständig ist, in 
dem eine Person erstmals das Territorium der EU be-
treten hat.29

3. Empfehlungen an die  
Bundesregierung

Die Bundesregierung steht in der Pflicht, der Ent-
scheidung des EGMR beim Rechtssetzungsprozess 
auf europäischer Ebene Beachtung zu verschaffen. 
Ausgangspunkt muss dabei sein, den Grundsatz der 
Nichtzurückweisung (Refoulement-Verbot) auf Hoher 
See anzuerkennen. Schutzsuchende, die im Rahmen 
von Migrationskontrollen oder Rettungsaktionen auf 
Hoher See abgefangen und aufgegriffen werden, sind 
demnach zur Prüfung ihres Antrags auf Asyl in einen 
EU-Staat zu bringen. 

Sofern nicht sichergestellt ist, dass diese menschen-
rechtlichen Vorgaben im Rahmen von Einsätzen, die 
die europäische Grenzschutzagentur Frontex koordi-
niert, eingehalten werden, muss Deutschland zudem 
von einer Beteiligung an solchen Einsätzen absehen. 

Das Deutsche Institut für Menschenrechte empfiehlt 
der Bundesregierung, auf EU-Außenbeziehungen hin-
zuwirken, die den Menschenrechtschutz beachten 
und nicht vom Entlastungsinteresse der EU-Staaten 
dominiert sind. Vereinbarungen mit Drittstaaten 
dürfen nicht dazu führen, dass die menschen- und 
flüchtlingsrechtlichen Verpflichtungen der EU um-
gangen werden.

Die Bundesregierung kann ihrer rechtlichen Mitver-
antwortung für die Wahrung der Menschenrechte an 
den gemeinsamen EU-Außengrenzen dadurch gerecht 
werden, dass sie sich im laufenden Rechtssetzungs-
prozess zur Asylrechtsharmonisierung für eine EU-in-
terne Lastenverteilung einsetzt, die die besondere Be-
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lastung geografisch am Rand gelegener EU-Staaten 
berücksichtigt. Zugleich sollte Deutschland auf eine 
Verbesserung bei den Aufnahmebedingungen Schutz-
suchender in der EU drängen. Dazu gehört einerseits, 
dass sich Deutschland im laufenden Rechtssetzungs-
prozess zur Asylrechtsharmonisierung für deutliche 
Verbesserungen auf der Grundlage menschenrecht-
licher Standards bei den Aufnahmebedingungen in 
der EU einsetzt. Zudem sollte sich Deutschland auch 
für die tatsächliche Einhaltung entsprechender Stan-
dards in den Mitgliedstaaten stark machen.
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